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l

RECHT SGRUNDLAGEN

Bundesbauqesetz (BBauG) in der Fassuna der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, zuletzt ae-
ändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 18.02.1986 (BGBI

265)Sl

2 4. Verordnung über di-e bauli.che NutzuncT der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung vom
15.09 . 1 977 (BGBL.. l S. 1 763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfad.z vom 27 .02. 1974 i.n
der letztgülti-gen Fassung

Gemei.ndeordnunq für Rheine.and--Pfa].z (GVB].. S
letztgpltigen Fassung

41 9) in der

Landespf].egegesetz in der Fassung vom 05.02.1979 (GVB]-
S. 36) - $ 17 -

O. l Geltungsbereich

Die vom Ge.Ltunasberei.ch des Planaebietes erfaßten Flur
stücke sind mit einer starken schwarzen unterbrochenen
Li.ni.e umzogen

l ART DER BÄUL SCHEN NUT ZUNG

Allgemeines Wohngebiet qem. $ 4 BauNVO
Mischgebiet gem. $ 6 BauNVO

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG
$$ 16 - 21 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wi.rd für den gesamten Gel
tungsbereich wie folgt festgesetzt



2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) darf einen IVert von 0,4 nicht
über sche eit en .

2.2 Die Geschoßflächenzahl (GFZ) darf ei.nen Wert von 0,8
n i.cht überschr eilen .

2.3 Die Zah] der Vo].lgeschosse wird als Höchstgrenze festge-
setzt. Sie darf einen Wert von zwei Vollgeschossen nicht
über schreiten .

2.4 Die Werte für die Grundflächenzahl und die Geschoßflä-
chenzah.L gelten als Höchstwerte nur so weit, wie die
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Vorschriften der Landesbauordnung für Rheinland--Pfalz
nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwingen.

/q 3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG 5$ 22 und 23 BauNVO)

Für die Westendstraße wi-rd beidseitig die abtei.chende Bauwei.se
festgesetzt. Hi.er sind Gebäude bi.s zu 85m Länge zulässig, so-
weit die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen nicht
zu einem geringeren Länqenmaß zwingen.
An der Straße ''Am Schwi.inmbad" ist di.e offene Bauweise zulässig
Hier sind nur Einzel-- oder Doppelhäuser zu errichten.

4 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE ($ 9 Abs l Ziff . 4 BBauG)

Garagen sind innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten; außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen auf den sei.glichen
Bauwichflächen gestattet, soweit dies nach Landesrecht zu
lästig ist. Vor Garagen ist ein Stellplatz von mi-ndestens
5 , 00 m freizuhalten

5 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

5.1 Für die Festsetzung der Höhenlage der baulichen Anlagen
i.st di.e Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden bestimmend .
Sle darf höchstens 0,60 m über Straßenoberkante betragen,
gemessen in der Mitte der Baukörper, rechtwi.nklig zur Straße

5.2 Die Traufenhöhe darf max. 6,20 m über Erdgeschoß-Rohbaufußbo
den und die Firsthöhe max. 8,00 m über Oberkante Erdgeschoß-
Rohbaufußboden betragen

5.3 Kniestöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante
des Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaufußboden des Dachte
schosses und der Oberkante Dachhaut) sind nur über dem
1 . Vollgeschoß bi-s zu ei.ner Höhe von 0,4 m zulässig
Uber dem 2. Vollgeschoß sind Kni.estöcke ni.cht zulässig.



5 . 4 Systemsklzze

Festsetzungen nach LBauO

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 27 . Febr
in der Fassung vom 20. Ju]-i 1982
Äußere Gesta]-tung der bau]ichen An].agen gemäß $ 123 LBauO

1974 ,

6 DACHGESTALTUNG ( $ 1 23 Abs l Zi.ff . l LBauO

6.1 A].s Dachformen sind an der Straße "Am Schwünmbad" Sattel-
und Walmd ächer zulässig
Für den Bereich Westendstraße i-st keine Festsetzung getrof
fen

6.2 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachneigung
von mindestens 35 Grad bi.s zu einer maxi.malen Breite von
1 ,5 m zu]ässig. ]nnerha]b einer Dachf]-äche können mehrere
gleichartige Dachaufbauten kombiniert werden , wenn i-hre
Gesamtbrei.te die halbe Länge der Dachfläche nicht über-
schreitet. Der seitliche Abstand der Dachaufbauten von
den Gi.ebelseiten muß mindestens 1 ,5 m betragen

6.3 Dacheinschni.tte (z. B. Dachterrassen) sind bei. den Baukör
penn entweder auf der der öffentlichen Straße zugewandten
gelte oder zur abgesandten Seite zulässig.

7 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 1 23 Abs l LBauO

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasiertem oder glän
zendem Material, Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Metalle].ementen sind nicht zulässig. Folgende Materi.alien
sollen hauptsächlich Verwendung finden : Putz , Sichtmauer--
werk, Holz, Sandstei.n oder sandsteinähnliche Materi.alien
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TEXT Z UR GRÜN ORDNUNG

8 NICHTÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ($ 9 (1) Ziff 2 und

ziff 25 a BBauG und $ 123 (1) Ziff 5 LBauO)

8 .1 Di.e nicht überbauten Grundstücksf].ächen sind mit Ausnahme
der Einfahrt, Stellflächen und des Zugangs als Grün- und
Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten

8.2 Auf privaten Parkplätzen ist auf den Pflanzstreifen oder
Pflanzt.nseln jeweils für .je 3 Stellplätze ein Baum ent-
sprechend der Gehölzartenliste zu pflanzen und zu unterllal
ten
Baumar t en : St i. el eich e

Sandbirke
Ro tbuch e
Ha inbuche
Bergahorn

Quercu s robur
Betula pendula
Fagus sylvatica
Carpinus betu lus
Aceh pseudoplatanus

Di.es gilt auch für öffentliche Parkplätze
9 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l ziff 25 b u. Abs. 6 BBauG)

9.1 Der vorhandene Bewuchs i.st zu schonen. Gesunde Einzelbäume
mi.t mehr als 60 cm Stammumfang (gemessen in l m Höhe) sind
zu erhalten. Das gilt für die Baumgruppe am Westrand des
Planes zum Schwimmbad ebenso wie am Westrand des Flurstücke

9.2 Falls durch die Erhaltung dieser Bäume die Durchführung
zulässiger Bauvorhaben i-m überbaubaren Bereich unzumut-
bar erschwert wird, sind Ausnahmen zulässi.g, wenn an an
derer Stelle des Grundstückes für eine angemessene Er-
satzpflanzung Sorge getragen wird{'3

9.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhalten
den Bäume vor schädigenden Einflüssen zu bewahren (s.
DIN 18920, Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei. Baumaßnahmen'')

10 BE PFLANZUNG

Am Nordwand der Flurstücke 554/6 und 549/4 ist eine ein-
reihi-ge Baumpflanzung aus Bergahorn (Aceh pseudoplatanus)
anzulegen. Ei.n Solitärbaum blei.cher Art ist in der Nord-
ostecke des Flurstückes 584/1 anzusetzen.



11 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

($ 9 Abs. ]. Nr. 25 b BBauG)

Die unzu]äng]-ich gesta].toten Fassadenbereiche von Neben-
gebäuden sind zur ortsgestalterischen Aufwertung mit
Sch[ing- und K]ettergehö]zen der fo]-lenden Liste zu be-
pflanzen, insbesondere die strukturlosen Fassadenbereiche
der bisherigen Altbauten an der Westendstraße

Gem . E feu
Wi Ißer Wein

Hedera he lix
Parthenocissus tricuspidata
" Ve itchi i "
Hydrangea petiolaris
Polygonum aubertii
Viel s vi.ni aera

K ]. etterhorte n s i e
SchlingknÖterich
Wein in Sorten
oder Spalierobst i . S

An der Südseite des P].angebietes ist eine lückenlose Baum-
und Strauchpflanzung anzulegen und zu unterhalten, die eine
Mindestendhöhe von 4,0 m nicht unterschreiten darf. Die
2,5 m breite F].äche ist im Bebauungsplan gekennzeichnet

Diese Textfassung hat zusammen mit der Begründung und dem Bebau
ungsplan in der Zeit vom bis
öffentlich ausgelesen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am ortsüblich bekanntgeamcht

Hettenleidelheim , den

Bürgermeister

Die Textfassung hat dem Satzungsbeschluß vom
zugrunde gelegen .

Hettenleide].heim , den

Bürge rme i- s te r
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ZUM BEBAUUNGSPLAN "WESTENDSTRASSE" DER GEMEINDE HETTENLEIDEL
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ANLASS

Zwischen der Wattenheimer Straße bzw. deren Einmündung in di.e
B 47 im Osten und dem Freibad Hetten]-eidelhei.m im IVesten, die
durch die Westendstraße verbunden werden, soll in Anlehnung
an das bisherige Mischgebi-et auf Beschluß des Rates der Ge-
meinde eine Ordnung der Bebauung und anderer Nutzungen her-
beigeführt werden. Unmittelbarer Anlaß ist die.Aufgabe. eines
Betriebes beidseitig der Vrestendstraße, die alternierende Zur
verfügungstellung von Stellplätzen für das erneuerte Freibad

SITUATION DER BAULEITPLANUNG

Der Bebauungsplan wi.rd aus dem genehmigten Flächennutzungsplan
abgeleitet. Vor einigen Jahren ist ei.n Bebauungsentwurf für den
g[ei-chen Ge]-tungsbereich gefertigt , aber nicht i.ns Verfahren
gebracht worden, mit Ausnahme der anteile.gen Flächen des Flur-
stücke 584/1 für eine bessere Straßenführungr'n

BESTAND

Fi.na-TanksLuelle, VW Lück auf der Südsee.te der Westendstraße
und die Feuerwehr mit anschl i.eßender Freifläche auf der nörd-
lichen Sei.te der Westendstraße vermitteln quasi den tlbergang
von der direkt erreichbaren Hauptortsdurchfahrt in di.ehem teil
gewerblichen Bereich. Die Verkehrsführung ist i.nsgesamt unzu-
reichend. Das beginnt außerhalb des Geltungsberei-chef mit der
engen, unübersi.chtlichen und kaum zu verbessernden Kreuzung



Wattenheimer Straße/Am Schwimmbad. Heute ist die zu schmal
bemessene Straße "Am Schwiirlmbad" bis zur Nordostecke des
Flurstücks 548/1 beidsei-tig benutzbar, jedoch nur auf Sicht-
bezug und für Anlieger. Dann folgt die Einbahnstraße. Ebenso
fehlt es an einer ausgebauten Verbindung von der Westendstras
se über die Straße ''Am Schwimmbad'' zum Lauberweg. Es fehlt
demnach an einer zumutbaren Andienung des Westendgebi-etes an
sich und ]ln wei.keren Sinne auch zum Freibad. Dieses wäre etwa
im Rechteck Lauberweg, Verlängerung Waldbli.ck, Westendstraße
und Wattenheiiner Straße denkbar

Das Gebäude auf Flurstück 554/5 hat ei.ne ei.nstweilige Kiosk-
Funkti.on. Der Bebauungsplan dir\mt aus einem Lageplan die Si-
tuation der neuen Freibadanlage auf, weil nur aus dem Gesamt-
zusammenhang die künftige Änderung erkannt und auch begründet
werden kann. Was das Bestandsgrün anbelangt, so ist di-e Ge-
hölzzeile im westlichen Flurstück 578/2 ebenso zu integrieren
wi.e der Baumbestand am alten Wohnhaus - das dem Abbruch emp-
fohlen wird - wie auch die Belastung des offenen Vorfluters zwi
schen der Westendstraße und ''Am Schwimmbad''

Der Vorflutgraben mit ständiger Wasserführung, getrennt vom
Freibad geführt, läuft zwischen viX- und MI-Gebiet noch bis auf
die Höhe des Flurstücke 541 offen und ist dann verrohrt. Die
Wohnbauten süd].ich der Straße ''Am Schwimmbad" sind ein-- und
zwei-geschossig mit überwi.elenden Satteldächern.

r'3

PJ:ANUNGSABSICHT

].m Erstentwurf hat sich die Gemei.nde damit befaßt, ob westlb.ch
des Feuerwehrgebäudes auf Flurstück 554/6 sowie auf dem Gelän-
de 578/2 west] i-ch des aufge].assenen Betri.ebel ausreichende
Stellplätze angeboten werden könnten, wobei auf dem Gelände
wesel i.ch des Feuerwehrgerätehauses eine Wendemöglichkeit für
die Erweiterung der Gemei-nbedarfsfläche besteht. Bei-de tiberle-
gungsbereiche sind hierneben abgebildet, muJ3ten aber anderen



Vorstellungen weichen. Auf der einen Sei-te benötigt di-e
Feuerwehr keine Zusatzfläche; die Wendemöglichkeit i.st mit
dan Vorplatz und der Westendstraße, womöglich auch unter
Einbeziehung der einmündenden Wattenheimer Straße machbar
Erweiterungsbedarf besteht nach Auskunft der Gemeinde für
das Feuerwehrgerätehaus nicht. Bei. der Stellplatzfläche
auf dem Flurstück 578/2 würde das Angebot an Stellplätzen
für das Freibad überzogen wirken, zumal mi.t der nachträglich
hebei.ngenommenen überlegung , die Straßenführung östlich des
Frei.bades zu k]ären und Restf].ächen als Stellp.sätze anzu-
bieten, eine gänzlich andere Fragestellung ergaben

So wird nunmehr folgende Planungsabsicht dem Bebauungsplan
zugrundegelegt
l Südlich der Westendstraße wird von der Tankstelle über

VW Li.ck bis i.n den Westen des Flurstücks 578/2 der über-
baubare Bereich für ein Mi.schgebiet zwei-geschosse-g mit
abweichender Bauwei-se festgelegt, d.h. es können gem.
Landesbauordnung Gebäude bis zu 85 m Länge i-m Bedarfs--
falle errichtet werden. Der überbaubare Bereich ist nicht
durchgezogen , weil



a) die auch als Wohnhäuser genutzten Baukörper Watten-
heimer Straße 3o und Westendstraße 3 den nöte.gen Frei
raum reha ].ten sol hen und

b) von der Parzelle 577 als Außengebiet zur Westend-
straße eine Grünverbindung pri-vater Nutzung den orts
planen-sch und optisch besseren Eindruck macht

2 Nördl i.ch der Westendstraße wird das Feuerwehrgeräte-
haus als zweigeschossig offen deklariert. Von ihm west-
lb-ch abgesetzt verbleibt für das Flurstück 554/6 das
zwei-geschossig offene Mischgebiet und davon wieder west
lich mit den Flurstücken 554/7 und 549/4 wi.eder die
zwelgeschossi.ge und abweichende Bauweise dQS Mischte--
bieres .

3 Südli.ch der Straße "Am Schwimmbad" bleibt die WÄ-Be-
bauung mi-t zweigeschossiger Höchstgrenze, zumal die
bereits stehenden Gebäude ausgebaute Dachgeschosse haben
und die beiden Baulücken am west-- und Ostende des über-
baubaren Bereiches ei.ne geli-sse Eckwirkung übernehmen können

4 Zwischen dem MI-Gebiet und dem WA-Gobi.et liegt mit dem
Vorfluter und den Gärten - eventuell einer auszugestal-
tenden Grünanlage südl i.ch des Vorfluters - ei.n Übergang
vor, der si.ch nach V7esten über di.e Baumgruppe in den
Fr eibadber eich for tsetzt

VERKEHR

Di-e Andienung des verkehrsintensiven Betriebes tick ge-
schi.eht sowoh]. von der B 47 als auch von der Westendstraße
aus. Die Fahrbahnbrei.te der Westendstraße kann in der bis-
her vermarkten Form bleiben. weil si.e den Richtlinien der
RAS E 1981 entspricht und außerdem für die mögli.che LKW-
Andienung zwi-schen der Straßenbegrenzungsl i-nie und dem über



baubaren Bereich ausreichende Fläche für die hdi.vidue].le Nut--
zeng verblei-bt

Das wichtigste Bindeglied ist die bislang unzureichende Verkehrs-
führung von der Höhe des Ki.osk am Ostrand des Schwi.mmbades vorbei
i.n die vermarkte Verlängerung 520/17 der Straße Waldbli-ck zwischen

BI ick von der laest-
end straße nach Nor -
d en auf das fortzu-
nehmend e al t e Wohn-
haus links . das die
Einmündung der
Straße ''Waldbl ick''
noch verwehrt . Die
nicht ausgebaute
Fahrbahn gibt den
ungefähr anzuhalten
den Au sbau d er kiinf
Eigen Straße wieder

}

]

dem Lauberweg und Am Schwimmbad. Hier wird zur Bedingung, daß
a) ei-ne gestreckte S-Form gewählt wird, di.e ausreichende Sicht

winkel gestattet ,

b) das alte Wohnhaus am Schwimmbad dem Abbruch empfohlen wi.rd
und

c) die Gliederung der Stellflächen für das Schwimmbad erfolgt

BI ick von Norden
nach Süden , a]-so
vom Lauberweg auf
Freibad (recht s) ,
Stellplätze
und Birkengruppe



BODENORDNENDE MAS SNAHMEN

Eine si-nnvolle Planung und zwecl<mäßige paul i-che Ordnung in die
sem Plan der Gemeinde Hettenleidelhei.m i.st unter Beibehaltunq
der vorhandenen Ei.gentumsstruktur nicht möglich. Die Verwirk-
lichung des Bebauungsplanes führt durch die geplante Verkehrs-
fläche zum Tangieren der Grundstücke

Zur Neuordnung der Eigentumsverhältni-sse und zur Schaffung der
zwec[<mäßig gesta]teten Ersch].ießungsstraße eignet si-ch i.n beson-
derem Maße dle Umlegung nach dem vierten Teil des Bundesbauge-
setzes. Bei der Umlegung werden die erforderlichen Flächenab-
züge nach einem für alle Betet.listen gleichen Maßstab auf einen
größeren Kreis von Ei-gentümern verteilt. Dadurch können die Be-
lange der privaten Rechtsträger weitgehend gerecht gegenei-nander
abgewogen werden. Di.e Umlegung ist damit besonders geeignet,
dem Abwägungsgebot gemäß $ 1 Abs. 7 BBauG Rechnung zu tragen
(vgl. Urteil des BGH vom ll .11 .1976 - 111 Z R 114/75 - Baurecht
1 977/1 , Seite 48)

Die Gemeinde Hetten]eide].heim beabsichti.gt, aus den angeführten
Gründen im Bereich ein Umlegungsverfahren u. U. gemäß $ 45 ff
BBauG durchzuführen .

Soweit i.n Teilbereichen des Bebauungsplangebietes zur Herbeifüh-
rung ei-ner ordnungsmäßigen Bebauung oder zur Beseitigung bau-
rechtswidriger Zustände nur Tei.le benachbarter Grundstücke aus-
zutauschen bzw. einseitig zuzuteilen sind und die sonstigen
Voraussetzungen des $ 80 BBauG vorliegen, soll eine Grenzregelung
gemäß $ 80 ff BBauG durchgeführt wei'den.

DURCHGRÜNUNG

Abgesehen von den bei-den Birkengruppen, liegt diesem Bebauungs-
p[an an der rest].i.chen Offenha]tung des Grabens 548/1 im Süden
der Flurstücke 546, 545, 544, 543, 542 und 541. Die Nordböschung
des Flurstücke 554/6 soll ebenso begrünt werden wi-e die Parzelle
540/2. Es läßt sich damit eine wenn auch zum Tei.l private Griin-
verbi-ndung zwischen dem Schwimmbad und der Wattenhei.mer Straße
verstärken. Bei der Einmündung der Westendstraße in die Straße
''Am schwi.mmbad" werden die Stellplätze nach einem Objektplan
stark durchgrünt



Die zu erhaltenden Bäume sind ebenso angezei.gt wie
die vorgeschlagenen Standorte von Solitären

VER- UND ENT SORGUNG

Das Plangebiet kann an di.e bestehenden Netze der Wasser
versorgung und Abwasserbeseiti-dung angesch]-oasen werden
Inwi.ewei.t ei.ne Verkabelung der Niederspannungslei.tungen
erfolgen kann und ob auf den ßlasten gegenüber dem alten
Wohnhaus verzichtet werden kann, wi.rd das Anhörungsver-
fahren ergeben

BEABSICHTIGTE ERSCHLIESSUNGSFOLGE

Am dringendsten erscheint der Gemeinde der Ausbau zwischen
der Westendstraße und der Einmündung Waldblick mit Abbruch
des alten Wohnhauses auf dem Freibadgelände

An zwei.ter Ste]].e steht die Bereitste].lung der Stellplätze
ei.neal in der Nähe des Schwimmbadeinganges und dann im nord
östli.chen Tell des Flurstücke 578/2

Es fo[gt die Abgrünung des Freibades mög]-ichst mit ei.ner
Taxusreihe, mami.t auch ein natürlicher Si.chtschutz neben
der Staubfilterung vorliegt. Dann haben die Ami-eßen des
Hochbaues -- ohne Zeitfestlegung -- die Chance zur Lücken--
füllung, die an dieser Stelle einen Tei.l des Rahmens und
Ortsrandes von Hettenleidelheim bildet

FLÄCHENBILANZ
Verkehrsfläche einschließlich Gehwege
Parkplatz öffentl i.ch einschließlich
Gliederungsgrün
Grünfläche pr ivan
Grünfläche öffent].ich(Freibad)
Wasserfläc he (Graben)
Gemelnbedarfsfläche Feuerwehr
Allgemeines Wohngebiet
M i- sche eb i- e t

Fläche insgesamt

3 . 510 qm

920 (Fn

1 . 200 (Fn

210 (]m

330 qm

1 . 520 (]m

4 . 300 (!m

1 3 .250 qm

25 . 240 qm
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ERSCHLI ES SUNGSKOSTEN

S tr aßenbau

Im März 1986 hat das Ing. Büro Bühler, Neustadt/blei-nstraße,
einen Entwurf für den Ausbau der Westendstraße vorgelegt
Darin i.st eine durchgehende Straße vorgesehen, die u.U
langfri.sbg in Höhe des Ki.oskes eine Durchfahrtsunterbrechung
erhalten könnte, sofern dies von der Gemeinde im Laufe der
Zeit gewünscht wird. bean wi-]-l i.n der Zielsetzung einer qrös-
seren Parkfläche für das Frei.bad eine versetzte Einmündung
im Norden vorsehen, di.e auch in den Bebauungsp]-an übernommen
wo öden ist
Die Kostenanschläge bewegen sich für den Straßenbau, von der
Baustelleneinrichtung, Abbruch des alten Wohnhauses , Trag-
end Deckschicht auf rd. 322.ooo.- DM ohne Mehrwertsteuer
und Unvorhergesehenes

Für die Pflanzungen sind über die Erhaltungen der festge-
setzten Bäume hinaus inkl. Baumscheiben nach Schätzungen
des Planungsbüros rd. 16.ooo.- DM inkl. Baumscheibenpflaster,
Straßenbegleitgrün zu veranschlagen
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ABWÄGUNG V O R DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

D IEN STSTELLE GE)IE INDY HETTENLEIDELHEIM

Wasserwirtschaftsamt v. 17 .3 .86

Wasserversorgung: Anschluß an
das zentrale Netz der Gemeinde,
wenn nach Menge und Druck keine
Beeinträchtigung stattfindet
Kana].isation: Baugebiet i-st an
die Ortskanal i.nation mi.t zentra
ler Kläranlage anzuschließen

Die Verbandsgemei-nde wird den Nach
weis liefern, wonach ei.ne Beein--
trächtigung nicht stattfindet

Anschluß ist gewährleistet

Vorkehrungen für di.e schamlose
Abführung des Oberflächenwas-
sers treffen . Durch d i.e Ober-
flächenversiegelung kommt grös
gere Wassermenge zum Abfluß .
Nach $ 62 LWG besteht Aus-
gleichsverpflichtung. Nachweis
i.st zu erbr i-ngen.

Insgesamt ist gegenüber dem Bestand
nur mit ei.ner geringeren größeren
Versiege]-ung und damit Mehrabfluß
zu rechnen. Di.e Ausglei-chsmaßnahmen
werden von der Verbandsgemeinde dar
gelegt

Zustimmung zum Bebauungsplan be-
rti.ngt Sanierungsmaßnahmen an der
Kläranlage .

Die Erweiterung der Kläranlage
Hettenlei.kelheim wird gent. Ent
wurf vorgenommen .

Kreisverwaltung Bad Dürkheim
vom 28 .o1 . 1 986

Grundsätzlich keine Bedenken .
Festsetzung der max . zulässi-
gen Höhe der bau[i-chen An]-aßen
zweckmäßig .

Zulässige Maximalhöhe i.st ei.ngesetzt
word en .

Texte.i.che Festsetzung Nr. 3.2
mit Zulassung von Gebäuden biszu 85 m formulieren .

Formulierung ist vorschlagsqemäß über
kommen: "Hier sind Gebäude bls zu
85 m Länge zulässig, sowei-t die Fest-
setzung der überbaubaren Grundstücks-
flächen nicht zu einem geringeren
Längenmaß zwingen . "

Meßpunkt ist nachgetragen worden.In Festsetzung 5 . 1 . muJ3 die An
gabe des Meßpunktes für die
Höhenlage angegeben werden.

Private und ö ffentl sche Park
plätze sollen auf 3 Stell-
plätze einen Baum aufweisen .

Festsetzung ist entsprechend er
gänze worden .



Forts . brei.sverwaltunq
Bad Düi'khei.m

G emeind e Hetten] eide].hei.m
lo

Der südliche Ort stand s o].lte
e i.ne stärkere Eingrünung er-
halten. Der Bebauungsplan wi-rd
der Zielsetzung des Flächen-
nutzung splanes nicht gerecht
Es wi.rd empfoh]en, ent]-ang der
gesamten südl i-chen Geltungsbe-
rei-chsgrenz e und entlang der
B 47 Bäume und Sträucher fest-
z us et z en

Die Gemeinde ist entsprechend der
obigen Aufnahme der Auffassung, daß
der Südrand ausreichend bepflanzt i-st
Dle Aufnahme von Anfang April 1986 von
der Südseite des Plangebietes zeigt
auch außerhalb der Vegetati.onsperiode
ei.nen ausreichend geschlossenen Zustand
der Ortsrandbegrünung. Ebenso muß Ins
Kalkül gesetzt werden. daß das vorn
rechts sichtbare Unternehmen(VW-Werk-
statt) aus werbewi.rksamen Gründen daran
interessiert ist, möglichst als solches
erkennbar zu sein. Man könnte hier den
Ortsrand durch Ansatz eines großkroni.gen
Hochstammbaumes betonen, der allerdings
ni.cht mehr auf dem Geltungsbereich
liegt. Die Lücke zwischen den Fi.chten-
reihen könnte geschlossen werden. Eine
entsprechende Grünbindung liegt vor

Di-e private Pflanzbindung wird an der
Südseite bis zur B 47 durchgezogen; je-
doch vor der Tankstelle aus Gründen der
breiten Zufahrtserfordernisse ni.cht

Oberpostdi-lektion Karlsruhe
vom 23 . o1 . 1 986

Beschädi.gunqen der Kabel sind
zu vermeid en . Bau au s führende
sind darau f hinzuwe iren

Bauausführende werden auf die verleg
ten Kabel hi-ngewiesen
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Industry.e- und Handelskammer
Ludwigshafen v. 2o . o1 . 1 986

G emeinde Hetten]ei.de].heim

Planung kann nur mit Einschal-
tung der Gewerbetreibenden 'bei
derseits der Westendstraße be--
trieben werden .

Planung wird mi.t dem Auslegungsverfah-
ren den Bürgern nochmals bekanntgemacht
abgesehen davon, daß eine Bürgeranhö-
rung erfolgt ist und keine Bedenken
erbrachte

Der südliche Tei]. der Westend-
straße sollte als Gewerbegebiet
ausgewiesen werden .

Die Gemei.nde hat sich klar überlegt,
wie si.e Darstellung schon im Flächen-
nutzungsplan kennzei.ebnet. Bei. der
Hauptwest-Südwestwi.ndrichtung und den
angrenzenden Wohngebi-eten ei.nerseits
und der als ''sonstige Gewerbebetriebe''
in Mi.schgebieten zulässiqen Nutzung
wi.ll di.e Gemeinde bei. der Festsetzung
als Mi.schgebiet verbleiben und auch
die Höhenfestsetzung betreü.ben

Westendstraße als Durchgangs
straße zu bezweife].n .

Bereü.ts heute ist die Westendstraße
nur für Anlieger zugelassen. Die
prekäre Zufahrtsituati.on zum Freibad
mußte ein Venti.] offen]-assen. Lang-
frlsti.g ist eine Fahrstraßenunter-
brechung in Höhe des Kioskes möglich

Katasteramt Grünstadt v. 13.1 .86

Im Kreuzungsbereich B 47, West-
endstraße und Wattenheimer Sera
se i.st der neueste F].urstücksbe
stand zu übernehmen

Entsprechend der Katasterunterlage
ist der neueste Flurstücksbestand
übernommen word en .

Straßenbauamt Speyer v. 21.1.1986
1 . Ei.nmündungsberei.ch Westend- Befesti.dung wird beim Ausbau berück
straße ist gem. $ 4o (2) LStrG sichti.gt
mi.nd . 3o m straßenmäßig zu be-
festigenr'\
2. Kein Oberflächenwasser darf
der B 4 7 zugeführt werden.

Die schadlose Abführung des Oberflächen
wassers berücksi.chtigt auch die B 47

3. Si.chtf]ächen sind von Bebauung Di.e Freiha].tung der Sichtflächen wird
und Aufwuchs über o,8o m freizu- gewährleistet
h n l t- Oll

4. Langfristig könnte durch Ver
kehrszunahme eine Linksabbiege--
spur auf Kosten der Gemeinde ge
fordert werden

Zuerst wird der Ausbau der Kreuzung B 47,
B 47/Wattenheimer Straße ,Brunnen-
wiesenstraße/K 35, Wattenheimer Str./
Westendstraße erfolgen. Erst mi.t dem
Ausbau wird sich erweisen, ob eine
Linksabbiegespur notwendig i-st
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Diese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan und dem
Text zum Bebauungsplan in der Zeit vom 07.07.86 bis zum
08.08.86 öffentlich ausgelesen. Ort und Dauer der öffent-
lichen Auslegung wurden am 19.06.86 ortsüblich bekanntge-
macht

Hettenleidelhelm, den 13 Okt . 1986

Bürgermeister

Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom 12.09.86 zugrunde
gelegen .

Hettenleidelheim, den 13 Okt . 1986

Bürgermeister

Diese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan und dem
ergänzten Text zum Bebauungsplan in der Zeit vom
bis zum zum zweiten Mal öffentli.ch ausgelesen.
Ort und Dauer der öffent]ichen Ausm-egung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht

Hettenleidelheim, den

Bürgermeister

Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom
zugrunde gelegen .

Hettenleidelheim, den

Bürgermeister
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